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Oktober-
Schnee 
Kältester Oktober seit  
Menschengedenken? 
W i e  die  letzten W o c h e n  des Mo
nats  Oktober,  so  präsentieren sich 
auch  die  Feier tage um Allerheili
gen/Allerseelen wie  im tiefsten 
Winter .  Tiefverschneite Bäume, wie  
sie unser  Bild zeigt, kennzeichneten 
die Landschaft bis in die Tallagen. 
Vielleicht kündigte  der  Föhnein
bruch a m  Sonntag, mit s t e h l e n d e m  
Sonnenschein und merklichem 
Temperaturanstieg,  doch noch 
einige schöne Herbsttage an, nach
d e m  aus dem «goldenen» Oktober !  
dieses J a h r  endgültig nichts wurde,  j 

— Gleichwohl sollte m a n  vorsichtig 
sein, w e n n  m a n  die ungewöhnli
chen  Wetterbedingungen,  d ie  übri
gens  europaweit  herrschten, gleich 
den  Einwirkungen von Atombom
benversuchen zuschreibt. N u r  noch 
wenige Mitbürgerinnen u n d  Mit
bürger  können s ich  wahrscheinl ich,  
a n  d e n  Oktober  d e s  Jahres  1905 er 
innern, de r  insgesamt noch  käl ter  
und unfreundlicher w a r  a ls  1974. 
Ebenso schlechte Durchschnitts
wer te  sagen die Statistiken für 
unsere Breitengrade über  die J a h r e  
1887- and*"1881 aus . ,  Nicht  nur ;  d ie  

» r  

Kältegrade, auch  die Nieder
schlagsmengen, die w i r  in den letz
t en  fünf Wochen  über  uns e rgehen  
lassen mussten, s ind schon d a  ge
wesen:  1939 regnete  u n d  schnei te  
e s  im Oktober  in  unserer  Region 

nahezu doppelt so  viel wie dieses 
Jahr .  — Besonders betroffen waren 
dieses J a h r  die Berggebiete. So re
gistr ier ten die  Messgeräte  der  uns  
am nächsten gelegenen, alpinen 
Wetters ta t ion (aüffldem S ä n t i ^ - t m  

Monat  Oktober  niemals Temperatu
ren übe r  dem Gefrierpunkt.  In 
jenen  Höhenlagen wurden durch
schnittlich t iefere W e r t e  gemessen,  
als in den Dezembermonaten de r  
letzten Jahre.  (Bild: X. J.) 

Bodenhandel: Schutz des Bürgers 
vor Spekulationsgeschäften 
Das  neue  Grundverkehrsgesetz zur  Weiterbehandlung i m  Landtag 
Zu den  wichtigsten Geselzesvorla-
gen, die  de r  Landtag in seiner  näch
sten Sitzung am 12. und 13. Novem
ber  behandelt ,  gehört  zweifellos 
das n e u e  Grundverkehrsgesetz,  d a s  
nach der  ers ten Lesung und e iner  
umfangreichen Bearbeitung durch  
eine parlamentarische Kommission 
nun zu r  abschliessenden Beratung 
ins Plenum gelangt.  

Das  neue Grundverkehrsgesetz  
enthält  einerseits wesent l ich wei
tergehende, schärfere Bestimmun
gen  übe r  den Grunderwerb,  sagt  
aber  andererseits  auch  klar  und  
deutlich aus, in welchen Fällen ein 
Bodenkauf zu genehmigen ist. 

# Damit schützt das Gesetz die be
rechtigten Interessen des liechten
steinischen BUrgers, soweit er nicht 
bereits über einen aussergewöhn-
lich grossen Bodenbesitz verfügt, 
und wirkt gleichzeitig dem spekula
tiven Bodenhandel mit ausländi
schen Interessenten (mittels juristi
schen Personen, langfristigen 
Pachtverträgen usw.) entgegen. 

Nach  Inkraft treten des neuen  Ge
setzes s ind nicht  n u r  mehr  reine 
Grundstückkäufe bzw. Verkäufe  ge
nehmigungspflichtig, sondern eine 
Reihe anderer  Transaktionen,  die in 
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den  letzten J a h r e n  immer wieder  
zu r  Umgebung d e r  Vorschrif ten im 
Grundverkehrsgesetz  missbraucht 
wurden.  Folgende Geschäfte wer
d e n  dem Erwerb von Grundstücken 
gleichgestellt  und unterl iegen 
damit  ebenfalls der  Genehmigung 
durch  die Grundverkehrskommis
sion:  
# die Vergabe von Baurechten 
und v o n  Nutzniessungsrechten an 
Grundstücken oder Wohnungs
eigentum. 
0 die Vergabe oder der Erwerb 
von Kaufs-, Vorkaufs- oder Rück
kaufsrechten an Grundstücken, 
0 der Kauf, bzw. Verkauf von An
teilen am Vermögen juristischer 
Personen oder Gesellschaften, de
ren Vermögen ganz oder überwie
gend aus Grundstücken besteht. Die 
Bewertung erfolgt nach dem Ver
kehrswert. 
0 Ebenfalls genehmigungspflichtig 
ist der Erwerb von  anderen Rech
ten, insbesondere aus Treuhandge
schäften, langfristigen Miet- oder 
Pachtverträgen und Kreditgeschäf
ten, soweit damit nach Umfang oder 
Inhalt ähnliche wirtschaftliche 
Zwecke wie beim Erwerb v o n  
Grundeigentum verbunden sind. 

Mit anderen  Wor ten :  die  Geneh
migungspflicht beim Bodenkauf 
k a n n  nicht  mehr  urngangen werden,  
e twa  indem einfach Aktien oder  
Anteilscheine e iner  jur is t ischen 
Person (die als Eigentümer e inge
tragen ist) ihren Besitzer wechseln.  
Kalte Bodenverkäufe ohne Geneh
migung d e r  Grundverkehrsbehör
den  sind in  Zukunft a u c h  nicht  
mehr  durch die Abgabe von lang
fristigen Nutzungsrechten (z. B. 
Baurecht) oder  die Sicherung eines  
Vor-  ode r  Rückkaufsrochtcs mög
lich. Gerade  in d iesem Bereich 

blühte  bis heute  das  Geschäft  mit 
d e m  spekulat iven Bodenhandel, für 
den  es  trotz de r  schon heu te  stren
gen  Bestimmungen immer noch 
genug Lücken gibt. Freilich sind es 
nur  eine Minderzahl von «Boden
händlern», die von  diesen Gesetzes
lücken zum Nachteil  des  grossen 
Teils unserer  Bürger profitieren 
konnten.  

Berechtigtes Interesse 
Im Gegensatz zum alten Gesetz, das  
eine Reihe v o n  Gründen nannte, in 
welchen ein Grundstückserwerb 
abzulehnen sei, stellt das  neue Ge
setz eindeutig fest, w a n n  ein 
Grundstückshandel  in j edem Falle 
zu bewilligen ist. Ein berechtigtes 
Interesse zum Erwerb v o n  Grund 
und Boden liegt u. a. in nachfolgen
den Fällen vor :  
# wenn das zu erwerbende Grund-

Hubertus
feier 
Am vergangenen Sonntagabend 
führte die Liechtensteiner Jäger
schaft im Steg ihre traditionelle Hu
bertusfeier durch. In einem Fackel
zug wurde der Hubertushirsch zum 
Steger Kirchlein geleitet, w o  Dekan 
Engelbert Bucher in schlichter Art 
und Weise  die Hubertus-Messe ce-
lebrierte. Beim anschliessenden 
Wildbretessen im Hotel Steg hielt 
Regierungsrat Dr. Walter Oehry, 
umrahmt von Jagdsignalen und der 
Hubertus-Legende, eine vielbeach
tete Ansprache. Wir werden in un
serer Ausgabe von morgen Mitt
woch ausführlich darüber be
richten. 

stück dem Erwerber oder seiner 
Familie in erster Linie zur Deckung 
tles gegenwärtigen oder künftigen 
Wohnbedürfnisses dient und der 
Erwerber seinen Wohnsitz im 
Lande hat; (Bodenerwerb für Kin
der) 
0 wenn der Grunderwerb von 
einem im Lande wohnhaften, voll
jährigen liechtensteinischen Lan
desbürger erworben wird, der kei
nen oder einen nur unwesentlichen 
Grundbesitz hat; 
0 wenn der Erwerber des Grund
stücks der Ehegatte, ein Blutsver
wandter in auf- oder absteigender 
Linie oder bis zum dritten Grad der 
Seitenlinie oder ein Adoptiv- oder 
Pflegekind des Veräusserers ist; 
# wenn das zu erwerbende Grund
stück dem Erwerber ganz oder zu 
einem wesentlichen Teil dazu dient, 
darauf die Betriebsstätte seines 
Handels-, Fabrikations-, Dienstlei-
stungs- oder eines anderen, nach 
kaufmännischer Art geführten und 
gemäss Gewerbegesetz bewilligten 
Gewerbebetriebes oder eines son
stigen gesetzlich zugelassenen Ge
schäftsbetriebes mit Sitz im Inland 
zu errichten oder wenn das zu er-
Averbende Grundstück dem Erwer
ber ganz oder zu einem wesent
lichen Teil der Ausübung eines 
freien Berufes dient; 
0 wenn das zu erwerbende Grund
stück landwirtschaftlichen Boden 
darstellt und dem Erwerber zur 
Führung seines inländischen Land
wirtschaftsbetriebes dient; 
0 wenn das zu erwerbende Grund
stück ausschliesslich gemeinnüt
zigen Zwecken oder Zwecken der 
Personalfürsorge von  Betrieben 
dient und der Erwerber bzw. die be
treffende rürsorgeeinrichtung 
Steuerbefreiung geniesst; das aus 

Grundstücken bestehende Vermö
gen einer Fürsorgeeinrichtung darf 
im Hinblick auf das Versicherungs
risiko ein der Zahl der versicherten 
Personen angemessenes Verhältnis 
nicht übersteigen; 
$ wenn das zu erwerbende Grund
stück einen gleichwertigen Ersatz 
für ein an Land oder Gemeinde ab
getretenes Grundstück darstellt; 

wenn das zu erwerbende Grund
stück einer Ueberbauung mit Eigen
tumswohnungen oder Mietwoh
nungen dient. Die Einplanung von 
gewerblichen Räumlichkeiten ist 
zulässig. Die Voraussetzungen für 

Fortsetzung auf S/2 

Die aktuelle 
Frage 
Was bringt die Taxerhöhung 
beim Telefon? 
Was man schon vor einiger Zeit aus 
den Zeitungen erfahren hat, wurde 
nun jedem Telefonabonnenten von 
hochoffizieller Seite bestätigt: Das 
Telefon wird teurer. Letzte Woche 
fiatterte den Telefonabonnenten un
serer Region eine Mitteilung der Ge-
neral^irek^ion PTT ins Haus, die $ e  
Taxerhöhung begründete. «Während 
Jahrzehnten», s o  heisst e s  d a /  «ha-, 
ben Spar- und Rationäliäierüngs-
massnahmen die Teuerung weit
gehend auszugleichen vermocht. 
Der in letzter Zeit eingetretenen 
Geldentwertung ist mit solchen 
Massnahmen allein nicht mehr bei
zukommen; der Finanzhaushalt der 
PTT-Betriebe bedarf deshalb der Sa
nierung.» Die «Sanierung» soll mit 
einer recht massiven Erhöhung der 
Gesprächsgebühren ab 2. Dezember 
1974 sowie mit einer Erhöhung der 
Abonnementsgebühren ab I.Januar 
1975 erreicht werden. Während man 
bisher für 20 Rappen drei Minuten 
von Vaduz nach Balzers telefo
nierte, werden in Zukunft dafür 30 
Rappen belastet. Ein Gespräch von 
gleicher Dauer von Vaduz nach 
Ruggell (bisher 30 Rappen) wird 
fürderhin 50 Rappen kosten und für 
ein Gespräch Vaduz-Zürich wird 
der Abonnent für drei Minuten Fr. 
1.40 berappen müssen (bisher Fr. 
1.—). Dauertelefonierer dürften also 
— angesichts der ersten Telefon
rechnung d e s  nächsten Jahres — 
eine Ueberraschung erleben. Zwei 
Dinge vermögen s ie  vielleicht dar
über hinwegzutrösten: Einmal bleibt 
der Tarif für ein zeitlich unbegrenz
tes  Ortsgespräch bei 10 Rappen und 
zutn zweiten ist die vorgesehene 
Taxerhöhung die erste seit 1923. 
Immerhin bleibt aber die Frage, o b  
eine allmähliche Anpassung volks
wirtschaftlich -nicht eher zu verkraf
ten gewesen  wäre als ein Teue-
rungs-Schock, mit der die inflatio
näre Entwicklung, der man doch 
eigentlich begegnen möchte, nur 
noch mehr angeheizt wird. 

HAUSHALT 
Geschenk-Shop 
Städtle Vaduz 
Telefon 2 57 70 
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